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Minderung der Erwerbsfähigkeit bei 
arbeitsbedingten Hautkrebserkrankun-
gen

Mit der Novellierung der Berufskrank-
heitenverordnung (BKV) wurde zum 
01.01.2015 die BK-Nr. 5103 „Plattenepi-
thelkarzinome oder multiple aktinische Ke-
ratosen der Haut durch natürliche UV-Strah-
lung“ als neue Berufskrankheit in die Liste 
der Berufskrankheiten aufgenommen. Haut-
krebs als Berufskrankheit kann auch nach 
den BK-Nrn. 1108, 2402 und 5102 aner-
kannt werden. Nachfolgend werden die 
von der Arbeitsgruppe „Bamberger Emp-
fehlung“ überarbeiteten und am 24.01.2017 
konsentierten Empfehlungen zur Einschät-
zung der Minderung der Erwerbsfähigkeit 
(MdE) bei anerkannten Berufskrankheiten 
Hautkrebs vorgestellt.

Recommendations regarding the eval-
uation of a reduction in earning capacity 
for occupational skin cancer

With the revision of the German Ordi-
nance on Occupational Diseases at January 
1, 2015, the new occupational disease BK 
5103 “Squamous cell carcinoma or multiple 
actinic keratosis of the skin caused by natural 
UV-irradiation” was amended as a new oc-

cupational disease to the list of occupational 
diseases in Germany. Skin cancer can also 
be recognized as an occupational disease 
according to BK-Numbers 1108, 2402 und 
5102. In the meantime the recommendations 
regarding the evaluation of a reduction in 
earning capacity for occupational skin can-
cer have been modified in a consensus con-
ference by the task force “Bamberger Emp-
fehlung” at January 24, 2017.

Einleitung

Die Arbeitsgruppe „Bamberger Emp-
fehlung“ hat auf gemeinsame Initiative der 
Arbeitsgemeinschaft der Berufs- und Um-
weltdermatologie (ABD) in der Deutschen 
Dermatologischen Gesellschaft (DDG) und 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung e.V. (DGUV) in einem interdisziplinä-
ren Arbeitskreis auf Konsensbasis die Begut-
achtungsempfehlungen für die Begutachtung 
von Haut- und Hautkrebserkrankungen – 
Bamberger Empfehlung – überarbeitet und 
vor Kurzem publiziert [1].

http://www.elbekliniken.de/243.htm
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Beteiligt waren benannte Vertreter der 
folgenden Fachgesellschaften und Organisa-
tionen:
 – Ärzteverband Deutscher Allergologen 

(AEDA)
 – Berufsverband der Deutschen Dermato-

logen (BVDD)
 – Deutsche Dermatologische Gesellschaft 

(DDG), vertreten durch die Arbeitsge-
meinschaft für Berufs- und Umweltder-
matologie (ABD) und die Arbeitsge-
meinschaft Dermatologische Onkologie 
(ADO)

 – Deutsche Gesellschaft für Allergologie 
und klinische Immunologie (DGAKI)

 – Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedi-
zin und Umweltmedizin (DGAUM)

 – Vereinigung Deutscher Staatlicher Ge-
werbeärzte (VDSG)

 – Deutsche Gesetzliche Unfallversicher-
ung (DGUV)

 – Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG),

 – Unfallversicherungsträger (BG BAU, 
BGHM, BG RCI, BGW, BGN)

Bei der Überarbeitung wurde auf eine 
Trennung von medizinischen und juristi-
schen Inhalten geachtet. Die medizinischen 
Inhalte, zu denen auch die medizinischen 
Grundlagen für die neuen MdE-Tabellen 
bei arbeitsbedingten Hautkrebserkrankun-
gen zählen, wurden von den medizinischen 
Sachverständigen entsprechend den Emp-
fehlungen der AWMF zur Leitlinienentwick-
lung unabhängig unter Leitung der ABD be-
raten, die juristischen Inhalte von Vertretern 
der Unfallversicherungsträger unter Leitung 
der DGUV.

Bereits im Rahmen einer öffentlichen 
Konsensuskonferenz am 19. Mai 2016 in 
 Potsdam wurde deutlich, dass die neu ge-
fassten MdE-Tabellen verschieden interpre-
tiert werden können. Sie wurden daher mit 
Blick auf die relevanten Krankheitsfolgen 
von den medizinischen Sachverständigen er-
neut beraten und am 24.01.2017 von der Ar-
beitsgruppe „Bamberger Empfehlung“ kon-
sentiert. Die Änderungen sollen mit diesem 
Artikel vorgestellt werden.

Die wichtigste Änderung ist die neue Be-
schreibung der Krankheitsaktivität für Fälle 
mit Plattenepithelkarzinomen. Von ärztlicher 
Seite wird hier mit den Erfahrungen nach 

Einführung der neuen MdE-Tabellen im 
Jahr 2015 die geänderte Auffassung vertre-
ten, dass MdE-relevante Beeinträchtigungen 
nicht allein aus den Folgen der ärztlichen 
Behandlung resultieren. Auch (noch) nicht 
behandelte Neubildungen können durch 
z.B. deutlich sichtbare Feldkanzerisierungen 
insbesondere im Gesichtsbereich zu Beein-
trächtigungen führen. Je höher die Zahl der 
Neubildungen, je stärker sind in der Regel 
auch die Beeinträchtigungen, sowohl mit als 
auch ohne Behandlung.

Aus diesem Grund soll sich die Krank-
heitsaktivität zukünftig nicht mehr an der In-
tensität der Behandlung sondern an der Zahl 
der Neubildungen orientieren, die innerhalb 
eines Zeitraums von 12 Monaten auftreten. 
Die Überlegungen gelten gleichermaßen 
auch für Hautkrebserkrankungen der BK-Nr. 
5102, 1108 und 2402.

Soweit sich im Einzelfall weitere Beein-
trächtigungen zeigen, z.B. durch Besonder-
heiten der ärztlichen Behandlung, sind diese 
ggf. zu berücksichtigten. Ein entsprechender 
Hinweis wurde im Einleitungstext zum Ka-
pitel der MdE-Bewertung aufgenommen.

Daneben wurden Formulierungen in den 
MdE-Tabellen vereinheitlicht und klarer 
gefasst. So ist zum Beispiel die Zeitspanne 
des Wiederauftretens von Karzinomen an-
stelle von „innerhalb von 2 – 4 Jahren“ jetzt 
sprachlich präziser formuliert mit „nach 
mehr als 2 und weniger als 4 Jahren“.

Minderung der Erwerbs
fähigkeit

Die Minderung der Erwerbsfähigkeit 
(MdE) richtet sich nach dem Umfang der 
sich aus der Beeinträchtigung des körper-
lichen und geistigen Leistungsvermögens 
ergebenden verminderten Arbeitsmöglich-
keiten auf dem gesamten Gebiet des Er-
werbslebens (§ 56 Absatz 2 Satz 1 SGB VII). 
Bei jugendlichen Versicherten wird die MdE 
nach den Auswirkungen bemessen, die sich 
bei erwachsenen berufstätigen Versicherten 
mit gleichem Gesundheitsschaden ergeben 
würden. Gleiches gilt für berentete Versi-
cherte.

Rechnerisch ist die Erwerbsfähigkeit 
ohne Auswirkungen der Berufskrankheit 
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mit 100 v.H. anzusetzen. Diese Größe stellt 
den Beziehungswert dar, auf den das nach 
Eintreten der Berufskrankheit verbleibende 
Ausmaß an der Erwerbsfähigkeit bezogen 
werden muss. Die Differenz beider Werte er-
gibt die sogenannte „MdE“.

Es wird dabei auf die individuellen ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen infolge 
des Versicherungsfalles und deren Auswir-
kungen auf die Erwerbsfähigkeit auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt abgestellt. Die 
Feststellung einer MdE und gegebenenfalls 
eines Rentenanspruchs erfolgt unabhängig 
davon, ob eine Erwerbstätigkeit tatsächlich 
ausgeübt wurde oder ob ein Einkommens-
schaden eingetreten ist. Da die Erwerbsmin-
derung an den Arbeitsmöglichkeiten auf dem 
gesamten Gebiet des Erwerbslebens gemes-
sen wird, ist der Grad der MdE auch grund-
sätzlich unabhängig (vgl. hierzu 5.4 in Teil I 
der Bamberger Empfehlung)
 – vom bisher ausgeübten Beruf,
 – vom bisherigen Qualifikationsniveau,
 – vom Alter und Geschlecht
 – und von den Wohnortverhältnissen der/

des Versicherten.

Für die MdE sind neben der Diagnose 
auch die Beurteilung der Krankheitsaktivität/-
intensität und die ggf. aus einer verminder-
ten UV-Lichtverträglichkeit (betrifft BK-Nr. 
5102) folgende Einschränkung der Arbeits-
möglichkeiten von Bedeutung.

Daneben sind bei Krebserkrankungen, 
zu denen grundsätzlich auch arbeitsbeding-
te Malignome zählen, Beeinträchtigungen 
zu berücksichtigen, die über eine Funkti-
onseinschränkung hinausgehen (BSG Urteil 
vom 20. Juni 2004; AZ: B2U14/03R). Bei 
derartigen Erkrankungen sind entsprechend 
den Verhältnissen des Einzelfalles besondere 
Aspekte der Genesungszeit, z.B. Vorliegen 
einer Dauertherapie, ein Schmerzsyndrom 
mit Schmerzmittelabhängigkeit, Anpassung 
und Gewöhnung an den ggf. reduzierten 
Allgemeinzustand, die notwendige Scho-
nung zur Stabilisierung des Gesundheits-
zustandes, psychische Beeinträchtigungen 
(Antriebsarmut, Hoffnungslosigkeit), soziale 
Anpassungsprobleme sowie sonstige zu-
nächst bestehende psychosomatische Bewäl-
tigungsprobleme, die Auswirkungen auf die 
Erwerbsfähigkeit haben, zu berücksichtigen.

Bei Hautkrebserkrankungen sind die vom 
BSG genannten besonderen Aspekte der Ge-
nesungszeit in der Regel allerdings nicht so 
einschneidend wie bei anderen Krebserkran-
kungsarten, so dass sich die MdE-Einschät-
zung an dem Krankheitsbild und der Tumor-
aktivität orientieren wird.

Die MdE wird unter Berücksichtigung 
der erhobenen Befunde nach berufsderma-
tologischen Gesichtspunkten geschätzt. In 
langjähriger gutachterlicher Praxis haben 
sich Erfahrungsätze herausgebildet, die auch 
von der Rechtsprechung bestätigt worden 
sind.

Für die ärztlichen Sachverständigen sind 
das klinische Bild, der Verlauf und akten-
kundig dokumentierte Befunde der behan-
delnden Ärztinnen und Ärzte (insbesondere 
histologische Befunde) maßgeblich. Neu 
auftretende Hautveränderungen sind darauf-
hin zu prüfen, ob sie tatsächlich als Folge der 
beruflich bedingten Exposition aufgetreten 
sind oder ob konkurrierende Ursachen im 
Vordergrund stehen. Der Umfang der Be-
einträchtigungen durch die BK-Folgen unter 
Berücksichtigung des Umfangs der verblei-
benden Arbeitsmöglichkeit auf dem gesam-
ten Gebiet des Erwerbslebens sind die Krite-
rien für die Bewertung der MdE.

Empfehlungen zur 
 Ein schätzung der MdE

Die Anwendung der nachfolgenden Ta-
bellen setzt die Kenntnis der nachstehenden 
Erläuterungen voraus. Ungeachtet dessen 
handelt es sich um eine Einzelfallbeurteilung 
durch die Gutachterin bzw. den Gutachter 
und nicht um eine schematische Anwendung 
der Tabellen.

Vor allem bei kosmetischer Entstellung 
oder deutlicher funktioneller Einschränkung 
durch die Behandlung der Berufskrankheit 
ist ggf. die MdE entsprechend dem klini-
schen Bild zu erhöhen. Sollten die Tumore 
auf Grund der Lokalisation und/oder Aus-
dehnung nicht vollständig entfernbar sein, ist 
dies ebenso wie eine stark erhöhte Lichtemp-
findlichkeit (wesentlich bei BK-Nr. 5102) 
bei der MdE-Bemessung zu berücksichtigen. 
Haben die Folgen der Berufskrankheit Aus-
wirkungen auf andere Organe/Organsyste-
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me, können zur Beurteilung von Funktions-
einschränkungen Zusatzgutachten aus den 
jeweiligen Fachgebieten erforderlich sein.

Bei einer Metastasierung, die als sehr 
seltenes Ereignis anzusehen ist, ist ebenfalls 
von der Tabelle nach den Gegebenheiten im 
Einzelfall abzuweichen.

MdE Einschätzung bei den 
BKNrn. 5102,1108 und 2402

Bei den BK-Nrn. 5102, 1108 und 2402 
können Plattenepithelkarzinome und Car-
cinomata in situ sowie Basalzellkarzinome 
anerkannt werden. Im Gegensatz zur BK-
Nr. 5103 sind diese Hauttumoren teilweise 
durch systemische Einwirkungen bedingt, 
daher können auch Hauttumoren anerkannt 

Tab. 1. MdE Bemessung bei BK-Nrn. 5102, 1108 und 2402.

Tumor Krankheitsaktivität/intensität
keine/gering mittelgradig hochgradig

Carcinomata in situ (ohne Basalzellkarzinom, 
ohne Plattenepithelkarzinom) 0* 0* 10

Plattenepithelkarzinom(e) und/oder Basal-
zellkarzinom(e) (und ggf. Carcinomata in situ) 0* 10 ≥ 20*

*Dabei werden alle MdE-Grade unterhalb von 10 v.H. als nicht messbar mit „0“ angegeben.

Erläuterungen zur Krankheitsaktivität (Tab. 1).
Krankheitsaktivität bei Carcinomata in situ (ohne Basalzellkarzinom, ohne Plattenepithelkarzinom):

keine/gering Neuauftreten von weniger als 6 Carcinomata in situ innerhalb von 12 Monaten
mittelgradig Neuauftreten von 6 – 20 Carcinomata in situ innerhalb von 12 Monaten
hochgradig Neuauftreten von mehr als 20 Carcinomata in situ innerhalb von 12 Monaten

Krankheitsaktivität bei Plattenepithelkarzinom(en) und/oder Basalzellkarzinom(en) und auch weite-
ren Carcinomata in situ:

keine/gering Zustand nach Behandlung eines oder mehrerer Plattenepithelkarzinome bzw. eines 
oder mehrerer Basalzellkarzinome
und
 – keine Neubildung eines weiteren Plattenepithelkarzinoms innerhalb von 4 Jahren 
bzw. keine Neubildung eines weiteren Basalzellkarzinoms innerhalb von 2 Jahren

und
 – Neuauftreten von weniger als 6 Carcinomata in situ innerhalb von 12 Monaten

mittel gradig Zustand nach Behandlung eines oder mehrerer Plattenepithelkarzinome bzw. eines 
oder mehrerer Basalzellkarzinome
und
 – Neubildung eines weiteren Plattenepithelkarzinoms nach mehr als 2 und weniger als 
4 Jahren bzw. Neubildung eines weiteren Basalzellkarzinoms innerhalb von 2 Jahren

oder
 – Neuauftreten von 6 bis 20 Carcinomata in situ innerhalb von 12 Monaten

hochgradig Zustand nach Behandlung eines oder mehrerer Plattenepithelkarzinome bzw. eines 
oder mehrerer Basalzellkarzinome
und
 – Neubildung eines weiteren Plattenepithelkarzinoms innerhalb von 2 Jahren bzw. 
mehrerer Basalzellkarzinome innerhalb von 2 Jahren

oder
 – Neuauftreten von mehr als 20 Carcinomata in situ innerhalb von 12 Monaten
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Tab. 2. MdE Bemessung bei BK-Nr. 5103.

Tumor Krankheitsaktivität/intensität
keine/gering mittelgradig hochgradig

multiple aktinische Keratosen/Morbus 
Bowen/Feldkanzerisierung (ohne 
Plattenepithelkarzinom(e))

0* 0* 10

Plattenepithelkarzinom(e)
(und ggf. weiteren aktinischen Keratosen 
und/oder Feldkanzerisierung)

0* 10 ≥ 20

*Dabei werden alle MdE-Grade unterhalb von 10 v.H. als nicht messbar mit „0“ angegeben.

Erläuterungen zur Krankheitsaktivität (Tab. 2)
Krankheitsaktivität bei multiplen aktinischen Keratosen und/oder Feldkanzerisierung
(ohne Plattenepithelkarzinome)

keine/gering Neuauftreten von weniger als 6 aktinischen Keratosen innerhalb von 12 Monaten.
mittelgradig Neuauftreten von 6 – 20 aktinischen Keratosen oder Entstehen einer klinisch 

sichtbaren Feldkanzerisierung(en) von in der Summe 4 – 50 cm2 innerhalb von  
12 Monaten.

hochgradig Neuauftreten von mehr als 20 aktinischen Keratosen oder Entstehen einer klinisch 
sichtbaren Feldkanzerisierung(en) von in der Summe mehr als 50 cm2 innerhalb von 
12 Monaten.

Krankheitsaktivität bei Plattenepithelkarzinomen (und ggf. auch weiteren aktinischen Keratosen und/
oder Feldkanzerisierung)

keine/gering Zustand nach Behandlung eines oder mehrerer Plattenepithelkarzinome
und
 – keine Neubildung eines weiteren Plattenepithelkarzinoms innerhalb der letzten 4 
Jahre

und
 – Neuauftreten von weniger als 6 aktinischen Keratosen innerhalb von 12 Monaten

mittelgradig Zustand nach Behandlung eines oder mehrerer Plattenepithelkarzinome
und
 – Neubildung eines weiteren Plattenepithelkarzinoms nach mehr als 2 und weniger als 
4 Jahren

oder
 – Neuauftreten von 6 – 20 aktinischen Keratosen oder Entstehen einer klinisch 
sichtbaren Feldkanzerisierung(en) von in der Summe 4 – 50 cm2 innerhalb von 12 
Monaten

hochgradig Zustand nach Behandlung eines oder mehrerer Plattenepithelkarzinome
und
 – Neubildung eines weiteren Plattenepithelkarzinoms innerhalb von 2 Jahren

oder
 – Neuauftreten von mehr als 20 aktinischen Keratosen oder Entstehen einer klinisch 
sichtbaren Feldkanzerisierung(en) von in der Summe mehr als 50 cm2 innerhalb von 
12 Monaten

werden, die auch außerhalb der direkt beruf-
lich exponierten Körperstellen aufgetreten 
sind. Fibrosarkome und Angiosarkome sind 
seltene Tumoren, bei denen die MdE im Ein-
zelfall bewertet werden muss. Eine schema-
tische Darstellung der MdE in tabellarischer 
Form ist nicht sinnvoll. Bei den jeweiligen 
Zeitspannen handelt es sich um qualifizierte 
Erfahrungswerte, die sich in der bisherigen 
Begutachtungspraxis und Literatur bewährt 
haben.

MdE Einschätzung bei der 
BKNr. 5103

Wichtig für das Verständnis der MdE-
Tabelle ist, dass das erstmals vorgefundene 
Krankheitsbild keine Aussage zum weiteren 
Krankheitsverlauf bzw. zur Krankheitsakti-
vität zulässt und daher nicht automatisch von 
einer hohen Krankheitsaktivität ausgegan-
gen werden kann. Treten im Verlauf weitere 
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Plattenepithelkarzinome bzw. aktinische Ke-
ratosen oder Feldkanzerisierungen auf, steigt 
damit auch die Krankheitsaktivität. Grundla-
ge für diese Annahme ist, dass Funktionsein-
schränkungen und darüber hinaus gehende 
Beeinträchtigungen mit wesentlichen Aus-
wirkungen auf die Erwerbsfähigkeit in der 
Regel nicht aus dem erstmaligen Auftreten 
eines (behandelten) Hauttumors resultieren, 
sondern vielmehr aus dem nachfolgenden 
Verlauf der Erkrankung. Denn nach den all-
gemeinen MdE-Bewertungsgrundsätzen flie-
ßen mögliche Verschlimmerungen erst dann 
in die MdE ein, wenn sie relevant werden.
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